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Anlage 11 zur GRDrs 859/2013
Stellenschaffung
zum Stellenplan 2014
	Org.-Einheit
(aut. Stpl.),

Kostenstelle
	Amt
	BesGr.

oder

EG
	Funktionsbezeichnung
	Anzahl
der
Stellen
	Stellen-
vermerk
	durchschnittl.
jährl. kosten-
wirksamer
Aufwand
Euro

	320 0302 xxx

3221 5215
	Amt für öffentliche Ordnung

Verkehrsüberwachung
	EG 5
	Sachbearbeiter/-in
	6,0
	--
	243.600 €

	320 0102 xxx
	Amt für öffentliche Ordnung

Bußgeldstelle
	A 10
	Sachbearbeiter/-in
	0,5
	--
	37.150 €

	320 0102 xxx
	Amt für öffentliche Ordnung

Bußgeldstelle
	A 8
	Sachbearbeiter/-in
	0,7
	--
	44.870 €

	Summe
	
	
	
	7,2
	
	325.620 €


1
Antrag, Stellenausstattung
Beantragt wird die Schaffung von insgesamt 7,2 Stellen für die Maßnahme 1 der GRDrs 238/2013 Ausbau der Verkehrsüberwachung „Ruhender Verkehr – Schnelle Reaktion auf Beschwerden“ beim Amt für öffentliche Ordnung.
2
Bedarf und Anlass
In der GRDrs. 238/2013 wurde das „Konzept zum Ausbau der Verkehrsüberwachung unter Einbindung des Städtischen Vollzugdienstes“ vorgestellt. Verstöße gegen Verkehrs- und andere Vorschriften sind im gesamten Stadtgebiet zur Alltagsrealität geworden. Gerade im Hinblick auf Luftqualitätsverbesserung und Lärmreduzierung müssen Veränderungen im Mobilitätsverhalten erfolgen.

Die Maßnahme 1 „Ruhender Verkehr – Schnelle Reaktion auf Beschwerden“ sieht vor, eine schnelle Sondereingreiftruppe für Verkehrsbrennpunkte zu bilden. Dadurch können Bürgerbeschwerden und Überwachungsbrennpunkte wie Brandschutzzonen, Behindertenparkplätze, Fahrradwege und Baustellen zeitnah kontrolliert und überwacht werden.
(Näheres siehe GRDrs. 238/2013, Ziff. 1.)

4
Stellenvermerke
Um den dauerhaften Personalbedarf zu überprüfen, wird die Verwaltung zu den Haushaltsplanberatungen 2018/2019 darlegen, wie sich die bisher prognostizierten Fallzahlen bei der Bußgeldstelle tatsächlich entwickelt haben. Als Platzhalter werden bei der Maßnahme 4 (Anlage 12 dieser GRDrs) bei den 3,2 Stellen der Bußgeldstelle KW-Vermerke angebracht. Die Nachprüfung beschränkt sich nicht nur auf die Maßnahmen zum Ausbau der Verkehrsüberwachung, sondern auf die gesamte Bußgeldstelle.






